
Landratsamt MOnchan • Frankenthaler Str. 6-9 • 81539 München 

Stadt Unterschleißheim 
,Rathausplatz 1 
8!571 a Unterschleißheim 

Landratsamt 
München 

Bauen 

Ihr Zeichen: 52-ho 
Ihr Schreiben vom: . 11,.04.2017 

Unser Zeichen: 

MOnchen, 

4.1~0010/2015/BL 
Unterschleißheim 
01.06.2017 

··-~--.. -· .. ·----- .... _ . ....,.,..., . -··----·--------------···--·--"---
E~Mail: .. Tel.: 089 6221-2571 Zimmer-Nr.: 

1 ----..,,,bayem.de · · Fax: 089 6221-442571 F 1.04 
·:-··- .. ·--·~-_:: _ ... ,., .. ___ "'"'' , .. _ .. --·· --- .. -·-·-·- ·-- .. ·--·"-

Vollzug dar Baugesetze; . 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange Im '1Jauleitplanverfahren 

" 

1. Vedahren der Stadt Unterschleißhalm 

Bebauungsplan Nr. 137 b 

für das Gebiet Sondergebiet kirchliche Nutzung, nördlich der Straße am ,Weiher, _Ecke 
Furthweg 

in der Fassung vom 20.03.2017 ' 

erneute Trägerbetelllgung Im normalen Verfahren 

Schlusstermin fOr Stellungnahme: 01.06.2017 

Stellungnahme des Landratsamtes München 
' . 2. 

2.1 D Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassung_spftlcht nach § 1 Abs. 4 BauGB au&lösen 

,, 

2.2 D Beabsichtlgte eigene Planungen und Maßnahmen. die den o.g. Plan berühren konnen, mit Angebe des 
Sachstandes 

-.---''----·~ ~------ ------~···------··-··----· 
Otfnungszeltlln Teleron 089 '221 .0 
Mo,Dt.Dct,fit' lllt:00 • 12:00 Uhr Talllfax on 11221-ma 
~ D~. 14:00-17:30 UIY ln11tfflet www.landkrala-muenc11an,de 

l!lllnkvnrbfnclung,n · 
K$K lllll1161'1tll Btamberg Ebersberg 
IBAN DE29 702S 0150 0000 0001 09 

Potl!Jlank IIOnahtn 
ISAN Cl!08 7001 0080 0048 18§ß IM 



2.3 Einwendungen mit rechtlicher Verblndllchkeit aufg11.1nd fachgese1zlicher Regelungen, die im RegelfaQ In der At).. 
wtgung nicht Oberwunden werden können (z.a. Landschafts" und Wasserschuagebietsverordnungen) 

D Ei~ndungef'I 

D Rechtsgrundlage,, 

D Möglichkeiten der Ob!irwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

2.4 181 Sonstige.fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zustlndigkeit zu dem o.g. Plan, 
gegtieden nach Sachkor.n'plexen', jeweils mit Begrond1.1ng .und ggf. Rechtsgrundl~ge · · 

1. Der o. g. Bebauungsplan wird im Regelverfaliren aufgestellt. Die Bekanntma-
' chung vom 12.04.2017 zur öffentlichen Auslegung erfOllt u. E. nlchtvollständlg 
die gesettlichen Anforderungen des § 3 Abs. 2 ~;tuGB. 
Nach § 3 Abs." 2 Satz 1 BauGB sind die wesentlichen bereits vorliegenden um
weltbezogenen Stell1.mgnahmen {a~ch Gutachten und andere Untersuchungen 
oder Stellungnahmen von Behörden oder v90 Bürgern) mit dem Bebauungs
plan und der BegrUndu·ng öffentlich auszulegen. In der Bekanntmachung wer~ 
den %War. umweltrelevante Stellungnahmen, die der Stadt vorliegen, aufgeführt, 
aber es fehlt der Hinweis, dass die wesentlichen umweltbezogenen Stellung
nahmen auch mltausgelegt worden sind. Nach der Bekanntmachung liegen nur 
der Bebauungsplan mit Begründung; Umweltbericht und schalltechnischer Un
tersuchung zur Einsichtnahme aus. 
Die Bekanntmachung muss darüber hinaus gemäß § 3 Abs .. 2 Satz 2 ·eauGB 
darauf hinweisen, welche Arten umweltbezogene( Informationen verfügbar sind. 
In der Bekanntmachung sind alle bei d~r Stadt verfügbaren umweltbezogenen 
Informationen aufzuführen, ohne dass der Stadt hierbei ein Auswahlrecht oder 
eine Wertung zukäme. Es muss eine konkrete stichwortartige Benennung aller 
In den vorliegenden Unterlagen {wie Umweltbericht, Gutachten, artenschutz
rechtliche Prüfungen, Stellungnahmen usw.) enthaltentm Informationen geliefert 
werden: Die in den Unterlagen behandelten Umweltthemen sind Mach Themen
blöcken zusammenzufassen und diese in der Bekanntmachung schlagwortartig 
~u charakterisieren. Abstra~e Bezeichnungen bzw. Sammelbegriffe reichen 
aber regelmäßig nicht aus, wenn sich darunter mehrere konkrete Umweltbelem· 

· ge subsumieren lassen. Die bloße Benennung von Oberbegriffen aus dem 
Umweltbericht erfüllt nich.t die gesetzlichen Anforderungen. 
1 n der vorliegenden Bekanntmachung werden überwiegend nur die Oberbegriffe 
aus den Umweltbericht aufgefOhrt. Ob di(!ts im vorliegenden Fall ausreichend 
Ist, kann von uns nicht abschließend beurteilt werden. 
Aus Rechtssicherheitsgründen empfehlen wir der Stadt die Bekanntmachung 
nochmals zu überprüfen und die öffentliche Auilegung.zu wiederhol~n. da an
sonsten ein beachtlicher Verfahrensfehler vorliegen kann .(vgl. § 21-4 Abs .. 1 
Satz 1 . Nr. 2 BauGB). 

2. Das Planzelchen A 1.1 wird als .Sondergebiet kirchliche Nutzung" bezeichnet. 
Nach der Textfestsetzung B 1.1 sind aber auch Anlagen für kulturelle und so
ziale Zwecke zulässig. Um WldersprOchlichkeiten In den Festsetzungen 'zu 
vermelden und au~ Gründen der Rechtsklarheit sind die Festsetzungen A 1.1, 
B 1.1 urid gegebenenfalls auch die Begründung (z. B. Ziffer 4.1) In ObereinM 
stitnmung zu bringen. Von uns wurde leider übersehen Im letzten Verfahren da
rauf hinzuweisen. 



.3. 

3. Bei Ziffer B 5.1 ist aus Grflnden der Rechtsklarheit.In der Tabelle noch .GE" 
herauszunehmen. Das ·Plangebiat wird ais Sonde~gebiet festgesetzt. 

4. Die Ausgleichsfläche Ist nooh mit dem Planzeichen Nr. 13.1. PlanzV zu um
grenzen und das Planzelohen hlerfar unter den Festsetzungen in der Satzung 
aufzuführen. 

5. In der Begründung (Ziffer.7) und den Festsetzungen (B 5) wird ~uf ein Schall-
. schutzgutachten vom 03.05.2013 mit dem Aktenzeichen Nr .. 213050/2 (Bereich 
des Bebauungsplanes Nr. 143) Bezug genommen. Den Verfahrensunterlagen, 
die uns mit Schreiben vom 11.04.2017 übersandt worden sind, wurde aber 
nunmehr ein Gutachten vom 03.05.2013 mit dem Aktenzeichen Nr. 213049/2 
fOrden Bebauungsplan Nr. 142 oWohngebiet Furthw~sl" beigelegt. Um nochma· 
lige Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Satzung bzw. der Be-· 
grOndung wird gebeten. Aus den Verfahrensunterlagen muss· zweifelsfrei er
kennbar sein, welches Schallschutzgutachten fOr den Bereich des vorliegenden · · 
Bebauungsplanes ,relevant sein so.II. · 

2.5 Aus .der Sicht des. Naturschutzes erfolgt keine ußerung. · . 
~r Grünordnung und zum tmmtsalonsschutz wird auf die beiliegenden Stellungnat)men Be-
zug genomm~n. die Bestandteil unserer Stellungnahme sind. 

Frau 
Telefon-Durchwahl: (089) 6221-2540. 

· Technlsche/1' Sachbearbeiter/In 

Anlagen; . . 
1 Stellungnahme d~s. Sachgebietes 4.1.2.4, Grünordnung vom 02.05.2017 
1 Stellun nahme des Fachbereichs 4.4.1 Immissionsschutz vom 01.06.2017 



Landratsamt 
.München 

Bauen 

Sachgebiet 4.1.1.3 
Bauleltplanung 
im Hause. Ihr Zeichen: 7.1.3...()()10/2016/BL 

Unterschleißheim 
IIV Schreiben vom; 2El.04.2017 
Un891' Zeichen; 
Moncnen. 

4.1.2.4 Grönordnung 
02.05.2017 

·--.. ---·-- ......... ', ... .. ·-' ... - ... ,_ .. _ .. __ .. ___ ..... ..... . . ......... ·-·· ............ ,-·--··- ....... . .. . ............. --··---------· -· . . .. ...... ..,, _____ ,..,_, ........... .. 
Auskunft ertellt; E-Mail; ·Tel.; 089 6221 1601 Zimmer-Nr.; 
Frau jlra-m.bayem.de Fax; 089 6221 44~ 801 F (>.02 

...... ---·----.. - .. ~ ......................... , ____ .. __ .. _ .... ' ' •• ' ......... __ .. _______ ., .. , ... 1 ........... , ________ .. _ ........ , ........... _ .. ___ _ 

Vollzug der Baugesetze; . 
Beteßlgung der Träger öffentlicher Belange im Bauteitplanverfahren 

Interne Betelllgung Fachstelle der Grilnordnung 

1. Verfahren der Stadt Unterachleißhelm 

. . 
Bebauungsplan Nr. 137 b 

fOr das Gebiet SOndergeblet kirchliche Nutzung, .nordllch der straße am Weiher, Ecke 
Furthweg 

In der Fassung v.om 20.03.2017 

erneute Trägerbeteiligung im nonnalen Verfahren 

Schlusstermin fOr Stellungnahme: im Amt 25.05.2017 bei der Gemeinde 01.06.2017 

2. Stellungnahme 

Verbesserung zu Festsetzung 8.~ bestehende GehOlze zu erhalten; 

Hier könnte zusätzlich ein „ und zu schotzen und bei Ausfall zu ersetzen" ergänzt werden. 
Ebenso sollten die :neu zu pflanzenden ·Baume unter 6.3 bei Ausfall zu ersetzen sein. 

ÖffftllllglnlfOn TolOlon 
Talafn 
lntllmet 

11898221..0 BIIIINl!llllndull9M1 
Mo,Di,Do,lll' 08!0D-12:00 Ullr 
111111 Oo. 111.'IJO -1'1':SO Ohr 
11111A tllfflllnO val'8llltlllftft . E.IIIR 

0816221-21178 
-.landkre18-!m.111mmm.11t 
pClll&lalleO!ra-m.1>11yarn.da 

KSK MClnGIMn St1un"'111 lllerdff!J 
IBAN Dm 1028 01GO 0000 0001 01 
SWIFT•BIO BYU\D&M1KMS 



·2· 

Zusätzlich sollten für die Neupflanzungen Pflanzgrößen z.B. Hochstamm, Stammumfang 
mindestens 16-18 cm festgesetzt werden. Der Sinn der Festsetzung dieser Pftanzgröße ist, 
dass Blume nitt dieser Pflariiqualität bereits ab der Pflanzung ortsblldprägend und etwas 
sohattenspendend wirken und In diesem Stadium auch bereits alle wichtigen Pflegeschnitte 
erfahren haben. Bel Blumen mit kleinerer P11anzqualität sJnd fast rmmer noch Erzienunga
schnltte nötig, die ein Laie nicht korrekt durchfuhren kann. Solche nicht oder falsch gepflegte 
Blume machen im Alter später nur Probleme und mossen oft aus Gründen der Verkehrssi~ 
cherheit vorzeitig gefällt werden. 

Für die Baumpflanzungen zwischen Stellplätzen ist folgende Mindestanforderung nach DIN . 
18916 na beachten: Die Baumgrube erfordert einen durchwurz:elbaren Raum· von knapp 13 
m8 (mlnd. 16 ma. milid. 80 cm, besser noch 1,50 m tief). Und kann auch als Oberfahrbare 
Baumscheibe mit verdichtbarem Spezialsubstrat nach ZTV-Vegtra MO ausgeführt werden. 

Ein ausreichender Anfahrschutz der Baumstämme sollte dauerhaft gewährleistet sein. 

Der Stellplatz, der in den Kronenbereich eines Bestandsbaum ragt, .sollte besser .in die ande,, 
~ Reihe verschoben werden. um den Baumerhalt langfristig zu sichern und die Wurzeln zu 
schonen. 



L:.andretsamt MOoohen, Frankenthaler Str. 5-9· 81618 MOnchen 

Landratsamt 
Manchen· · 

lmmisslonsschutz und 
staatliche• Abfallrecht . 

O~er di~ Gruppe 4.1.2.4 

an die Gruppe 4.1.1.3 · 

im Hause 

Ihr Zeichen: 4. 1-0010/2015/BI. 

Ihr Schreiben ... om: o~.06.2017 
unser Zeichen: :4.4.1-Ma.00101201&~ 

Manchen. 01.08.2017 

_,,._,, ___ _ '---·--... ·------··------
Auskunft erteilt: 
Herr..., 

E-Mall: rel.; 089/6221-1608 . 
-lra-~y_e_m_.d_e ______ F_ax: __ 0_89/6221-44-1808 

1. St.adt Unterschlellheim 

Cl 

t] 

D 

Flächennutzungspl~n · a .mit Landachaft&plan 

Bebauungsplan Nr. 137 b i.d.F. vom·20.03.2017 

fOr den Bereich Wohngebiet n.ördlich der Straße. am Weiher 
mit GtOnordnungsplari · 

· dient der Deckung Cle• dringenden Wohnbedarfs D Ja Cl 

Son.t_lge Satzung 

Frl.t fllr die steßungnahme; 01.w.2017 (lnt•m) (§ 4 Abs. Bau1.i,t1) 
f rl&t 1 Monat (§ ~ Abs. 4 BauGB-MaßnahmenG) 

2. frla•llll'll~ICllor Belange 

Sachgebiet lmmissionschutz 

u kelnt Aullerung 

nein 

Zimmer•Nr.: 
F.0.05 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

D Ziele Clet Raumordnung und Landesplanung, die eine' Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB auslösen 

D . Beabsichtigte eige~e Planungen und Maßnahmen, die der, o. 9. Plan barDhren köflnen, rnit Angabe des sachatandtJ 

Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesatzlicher Regelungen, die Im Regelfan In der Abwägung nicht 
Qberwunda'n werden können. (:z. B. Landsohafts• und Wasserschutrsebletsverordnungel!) 

Cl 
L.J 

[J 

Einwendunaen 
Rechtsgrt.!~dlagan 

Ml)gllchkeitah der Ube~ung (z. B. Ausnahmen oder 8efrel1,1ngen) 

Offnunganltan 
Mo. - Fr. 08:00 -12:00 Ul'i 
unll C,o, 14:00 ~ 17:SO Uhr 
wrr tllttion Sie, 'l'ennln• n.i vereinbaren. 

Telefon 089 6221.Q 

E!fflllctlbfflett 
U-Slhn, e-e,\!'ln: IJ~ 83, III' 
SltaAenblhn Linie 17 
Bua Linien 54,131, .1'14, 147 
Haf(e,taf{e Qfea(og,B'afmhof 

IBankvarblndungen 
l<relaaparlc'Nae MOnahen Stlllmbelll 
(81.Z 102 601 SO) l<anto Nr, 100 
IBAN DE29 70250160 00000001 09 
SWIFT-BIO BYLAl*:M1KMS 
'Pastb1111k München 

0. 



2.5 QSt 

~ 2 -

Sonstige faohllche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen ZU&Ulndlgke!t zu dem o. g. Plan, gegliedert naoh 
Sachkprnptexen, jawens mit Begrondung und ggf. Rechtsgrundlage . 

Folgende ·immlssionsschutzfachliche Festsetzungen sind noch aufzunehmen: 

- Es gelten ~ie Anforderungen an den baulichen Schallschutz entsprechend der 01N 4109: 
1989-11 0SchaJlschutz Im Hochbau" · 

~ Die F.estsetzungen 5.1 sind wie folgt zu indem: 

5.1 Sonde~_biet 

Die kirchlict'!e Anlage der Muslimischen Gemeinde darf Tags von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr 
maximal einen Schallleistungspegel von 93 dB(A) und nachts von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr 
einen maximalen Schallleistungspegeln von 78 dB(A) emittieren . 

. 5.2AnWohn- und Büronutzungen·lnnerhalb des Sondergebietes sind die Anforderungen 
der TA Lärm für GE.-Gebiete einzuhalten. 

\. 



WWA München - Heßstraße 128 - 80797 München 

Stadt Unterschleißheim 
Rathausplatz 1 
85716 Unterschleißheim 

Wasserwirtschaftsamt 
München 

Ihre Nachricht Unser Zeichen ~36 
2-4622-ML29-12439/2017 ~ 

Datum 
31.05.2017 

Bebauungsplan Nr. 137 b „ Sondergebiet kirchliche Nutzung nördlich der Straße Am 
Weiher, Ecke Furtweg " Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
nach§ 4 Abs. 2 i.V. mit§ 4 a Abs 3 und sowie§ 13a und§ 13 Abs. 2 Baugesetz
buch 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu o.g. Bebauungsplan bestehen aus wasselWirtschaftlicher Sicht keine grundsätzli

chen Einwände. 

Wir weisen jedoch noch einmal vorsorglich darauf hin, dass aufgrund der Nähe zum 

Gewässer davon auszugehen ist, dass der Grundwasserspiegel mit dem Wasser

spiegel korrespondiert und damit hoch ansteigen kann. 

Darüber hinaus bitten wir den Ausdruck „Wasserwirtschaftsamt" unter Punkt C.1.6. 

der Satzung durch „Landratsamt" zu ersetzen. 

Die Sachgebiete Wasserrecht und Bauleitplanung des Landratsamtes München er

halten eine Kopie dieses Schreibens per E-Mail. 

Standort 
Heßstraße 128 
80797 München 

Telefon/ Telefax 
+49 89 21233-03 
+49 89 21233-2606 

E-Mall / lntemet 
poststelle@wwa-m.bayem.de 

www.wwa-m.bayem.de 
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Mit freundlichen Grüßen 

BORin 



SWM Infrastruktur Region GmbH , 80287 München 

Stadt Unterschleißheim 
Frau .......... 
Rath~. 
85716 Unterschleißheim 

26. April 2017 

Bebauungsplan Nr. 137 b „Sondergebiet kirchliche Nutzung nördlich der 
Straße Am Weiher, Ecke Furtweg" Beteiligung der Behörden und Träger 
öffentlicher Belange nach§ 4Abs. 2 i.V. mit§ 4a Abs 3 und §13a und§ 13 
Abs. 2 Baugesetzbuch 

Anlage: Bestandsplanauszug Erdgashochdruckleitung 
Nahbereich zur Ausgleichsfläche 

Sehr geehrte Frau-· 

1:1000 

herzlichen Dank für die erneute Vorlage der Unterlagen zum 
Bebauungsplanverfahren Nr. 137 b „Sondergebiet kirchliche Nutzung nördlich 
der Straße Am Weiher, Ecke Furtweg". 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes und in der neu ausgewiesenen 
Ausgleichsfläche FI.-Nr. 1058/3 (Tlf. ), Gemarkung Unterschleißheim befinden 
sich keine Versorgungsanlagen der Stadtwerke München. 

Leitungsanlagen im Nahbereich zur Ausgleichsfläche können sie unserem 
Bestandsplanauszug im Anhang entnehmen (Erdgas - grün dargestellt). 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte jederzeit an uns unter der Telefonnummer 
089/2361-3652. 

Mit freundlichen Grüßen 
Stellungnahmen 

-
Stellungnahmen 

SWM Infrastruktur 
Region 
Ein Unternehmen 
der Stadtwerke München / SWÄM 

SWM Infrastruktur Region GmbH 
80287 München 
www.swm-infrastruktur-region.de 

-rtner 

stellungnahmen 
Telefon: +49 89 2361-3652 
~~9 2361-703652 
~wm.de 

Auskunfblfallnummer 
56274 

GeschllfblfOhrung 
Dr. Jörg Ochs 
Dr. Holger Birt 

Sitz: München 
Emmy-Noether-Straße 2 
80992 München 
Telefon: +49 89 2361-0 
Amtsgericht München HRB 160 281 
USt-IdNr.: DE245887064 
Gläubiger-10: DE1014000000030247 

Bankverbindung 
Postbank München 
BIC PBNKDEFFXXX 
IBAN DE79 7001 0080 00041008 03 
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SWUM 
Gemelnde(n), Unterschleißheim 

Freier Text: 

Quallen, N8tzlnfor11atlonsS7sta111 dar SWH, 
stadtlscbas Var1111ssungsa11f dar Landnhauptstadl 11Unchan1 
L1nd1~11t for Yer111111111g und 6eolnfor111tlon Bayern. 

Ausgleichsflllche Tfl. 1058/3 Unterschleißheim 
Gashochdruckleitung - grün strlchpunktlert 
Blattnummer, 2158-1 
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Dargestellte Sparte(n), 

Gas, Wasser, Fernklllte, 
Fernwllrme, Strom 

Plotdatum, 26.04-.2017 
Ftelstellunasvet111rk, Es wird hlat111t ausdrUCkllch darauf h1n9awlesen, dass die In den Planm anthallanan Anpbtn und M;Dzablen hlnskhtllcb Lage und VerleQUnptlef1 unverbind
lich sind, tllt Abvelchungen auss gerechnet werden, Dabei Ist zu beachten, dass trdverlegtl Leitungen nicht zwingend geradlinig sind und auf dllD korzest1n Weg verlaufen. DarOber 
hinaus darf auf &rund von Erdbllwegungen auf die das Vlll'Sorgungsunhrnah11en keinen Einfluss hat, auf eine Angabe zur Oberdeckung nicht vertraut werden. lllli genaue Lage und 
der Verlauf dar Leltungan sind In_ Jodea Fall durch fachgerechta Erkundungs1111Dnab111en (Ortung, Querschlls, Suthschlltze, Handsehachtung o. a.) feslzustallen. D1i abga1ebenen 
Pllna Oaben den Bestand zun, Zeltpunkt dar Auskunftsarlellung wieder. Es Ist darauf zu achten, dus zu Inn der Baaphase l111111er aktuelle Plane vor Ort vorliegen. Dia Aus
kunft gilt nur for den angefragten rlU11l1ch1n Bereich und nur fur elg1ne Ltltungan des Versorgungsunterne nons, so dass ggt. noch nlt Anlagen anderer V1rsorQU1111auntarnehman 
gorechnet werden muss, bei denen w11t1ra Au1kUnft1 alngaholt werden nussen. Dia Entnah101 von Halltln durch Abgreifen aus d•• Plan Ist nicht zullsslg. Außer Betrieb befindliche 

'-------------------------------~L:.;e:.;lt.;:ungln=: sind In den Pllnen nicht dargestellt, klnn1n u. -u. In der Ortllchkelt varhandan sein. 



Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Ebersberg 

mit Landwirtschaftsschule 

Stadt Unterschleißheim 
Rathausplatz 1 
85716 Unterschleißheim 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom 

>-mail vom 24.04.2017 

Unser Zeichen 

F 1 -7716.2 131/2015 

Name ...,. 
08092 2699 - 180 

Telefax 
08092 2699140 

E-Mail 
~lf-eb.bayern.de 

Ebersberg 

03.05.2017 

Erneute Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 137 b „Sondergebiet kirchliche Nutzung nördlich der 
Straße am Weiher'' 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für die Beteiligung an o.g. Planungsvorhaben bedanken wir uns. Aus landwirtschaftlicher und 
forstfachlicher Sicht bestehen keine Einwände. 

Mit freundlichen Grüßen 

Gez. 

Amt fOr Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Ebersberg 
Wasserburger Straße 2 
85560 Ebersberg 

Telefon 08092 2699-0 
Telefax 08092 2699-140 
E-Mail poststelle@aelf-eb.bayern.de 
Internet www.aelf-eb.bayem.de 

Seite 1 von 1 

Besuchszeiten 
Mo.- Fr. 08:00 - 12:00 Uhr 

Do 13:00 - 16:00 Uhr 

und nach Vereinbarung 
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